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1	 Bundesverfassungsgericht erklärt Einsatz  
von Wahlcomputern für unzulässig

Mit Urteil vom 03.03.2009 erklärte das Bundeverfassungsgericht 
die Verwendung von elektronischen Wahlgeräten bei Wahlen zum 
Deutschen Bundestag für unzulässig.

Das Urteil stellt kein gesetzliches Verbot der Verwendung von 
Wahlgeräten für parteiinterne Wahlen dar.

Gleichwohl sind die Anforderungen des BVerfG an elektronische 
Wahlgeräte auch für Wahlen im gesellschaftlichen Bereich bedeu-
tend. Vor allem Parteien haben sich aufgrund der demokratischen 
und rechtsstaatlichen Relevanz an diesen Grundsätzen zu orien-
tieren.

2	 Kriterien des Bundesverfassungsgerichts  
zur Verwendung von elektronischen Wahlgeräten

Alle wesentlichen Schritte der Wahl müssen der öffentlichen Über-
prüfbarkeit unterliegen und dies bedingt folgende Anforderungen:

•	 Eine unabhängige technische Prüfungskommission.

•	 Die öffentliche Sichtbarkeit der Wahlvorgänge.

•	 Eine amtliche Zertifizierung der Geräte.

•	 Bearbeitungsgeschützte Ergebnisprotokolle (auch in nicht-
elektronischer Form).

•	 Nachprüfbarkeit der Wahl für jeden Wähler. Hier beschreibt 
das BVerfG Wahlgeräte, die „zusätzlich zur elektronischen Er-
fassung der Stimme ein für den jeweiligen Wähler sichtbares 
Papierprotokoll der abgegebenen Stimme ausdrucken“.

3	 Manipulation elektronischer Wahlgeräte  
im Allgemeinen

Die Nachfrage nach elektronischen Wahlgeräten ist enorm. Vor 
allem in Mitgliederversammlungen von politischen Parteien mit 
den bekannten Marathon-Abstimmungen werden die Geräte von 
„Pragmatikern“ geradezu als Deus ex Machina gehandelt.

Bezeichnend ist jedoch die Tatsache, dass die Ablehnung von E-
Voting in hohem Maße mit dem Grade der IT-Kenntnisse der sich 
mit dem Thema befassenden Personen zunimmt.

Dem oftmals geäußerten Argument, auch schriftliche Wahlen seien 
manipulierbar, ist entgegenzuhalten, dass dort bei Verdachtsmo-
menten im Nachhinein immer noch die Überprüfung der Stimm-
zettel bleibt, was bei elektronischen Wahlen nicht möglich ist. Fer-
ner bleibt als Ansatzpunkt zur Manipulation schriftlicher Wahlen 

in der Regel einzig der Stimmzettel. Die Manipulation einzelner 
Stimmzettel ist jedoch mit verhältnismäßig hohem Aufwand, bzw. 
limitiertem Einfluss (von einzelnen Stimmen) verbunden. Im Ge-
gensatz hierzu bietet die Manipulation elektronischer Wahlen un-
gleich höheres Betrugspotential.

Die hier möglichen Fälschungen erlauben die komplette Verände-
rung des Endergebnisses:

•	 Selbst die Software des einzigen von der BPT zugelassene 
Wahlsystems Nedap (ESD1/ESD2) konnte von Computerfach-
leuten innerhalb von wenigen Minuten manipuliert werden, 
ohne auffällige Spuren zu hinterlassen.

•	 Auch Manipulationsmöglichkeiten bei der Datenübertragung 
(Funk) wurden nachgewiesen.

•	 Die harmloseste, aber auch noch einfachere, Manipulation 
schließlich ist eine Störung der Übertragung der Stimmabgabe 
durch Störsender.

4	 Elektronische Abstimmgeräte bei anderen Parteien

•	 Bezeichnenderweise hat die IT-affine Piratenpartei den Einsatz 
von elektronischen Wahlgeräten offiziell eingestellt und fordert 
deren generelles Verbot:

	 „… Aus diesen Gründen ist die Piratenpartei der Meinung, dass 
der Einsatz derartiger Wahlgeräte den demokratischen Prinzipi-
en der Überprüfbarkeit, Fälschungssicherheit und der geheimen 
Wahl widerspricht und somit nicht in Frage kommt.“ 

•	 Die SPD hat in Einzelfällen elektronische Wahlgeräte auf Par-
teitagen benutzt. Es werden jedoch technisch anspruchsvolle 
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Geräte verwendet. Die Verwendung ist nichtsdestotrotz partei-
intern heftig umstritten.

•	 Die Grünen haben teilweise elektronische Wahlgeräte einge-
setzt. Der Einsatz war aufgrund der umstrittenen Problematik 
aber offensichtlich auf die Vorauswahl von Bewerbern (Stim-
mungsbild) beschränkt.

5	 Elektronische Abstimmgeräte bei der AfD

Auch bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen woll-
te man in der AfD alternative Wege gehen, wobei zwei Systeme 
zum Einsatz kamen: Ein von der Firma Powervote durch die Bun-
desgeschäftsstelle gekauftes System und ein von der Firma Power-
vote ausgeliehenes System des Herstellers IVS.

 

Eine detaillierte Beschreibung  
der beiden Systeme findet sich 
 im Online-Beitrag unter: 

www.polifakt.de/powervote

Das „System Powervote“ ist schon vom Hersteller nicht für 
rechtssichere Wahlen vorgesehen und erfüllt auch nicht 
ansatzweise die grundsätzlichen Anforderungen an ein 
elektronisches Wahlgerät. Aufgrund der Unzulänglichkeit 
des Systems ist dessen Einsatz bei jeglichen Wahlen an-
fechtbar und damit indiskutabel.

Auch von einem entsprechenden Einsatz des hochwertige-
ren Leih-Systems IVS muss dringend abgeraten werden, da 
selbst dort erhebliche Manipulationsmöglichkeiten gege-
ben sind.

6	 Rufer in der Wüste – Der persönliche Teil des Beitrags 

Ein erschreckendes Bild ergibt sich bei Betrachtung der parteiin-
ternen Vorgänge zum Einkauf und Einsatz des Wahlsystems.

Gerüchteweise hatte ich im Juli 2014 erfahren, dass der Einkauf 
von elektronischen Wahlgeräten für 40.000 Euro geplant war.

Aufgrund meiner Skepsis gegenüber elektronischen Abstimmun-
gen allgemein und meinen Zweifeln an der fachlichen Kompetenz 
der beteiligten Personen im Speziellen, hatte ich umgehend ver-

sucht, nähere Informationen zu erhalten und die AfD vor Fehlent-
scheidungen zu bewahren.

Doch Vernunft und fachliche Argumentation haben sich leider 
auch bei diesem Thema nicht durchsetzen können.

In der Satzungskommission Bund hatte ich das Thema am 
09.08.2014 zur dringlichen Diskussion gestellt und meine explizi-
ten Einwände bezüglich der Untauglichkeit des Systems „Power-
vote“ dargestellt. Ein als Satzungskommissions-Mitglied anwesen-
der Bundesgeschäftsführer hatte die Kritik und Warnungen harsch 
zurückgewiesen. Glücklicherweise fand sich in der Satzungskom-
mission jedoch die erforderliche Mehrheit für eine Regelung des 
Einsatzes von elektronischen Wahlgeräten in der Wahlordnung. 
Der Verwendung von völlig untauglichen Geräten war hierdurch 
ein Riegel vorgeschoben.

Alle Befürchtungen  
übertroffen – Powervote  
in der Praxis

Landesparteitag Baden- 
Württemberg, 06.10.2014

Die Zahl der nach Powervote ab-
gegebenen Stimmen schwankte 
in direkt aufeinanderfolgenden 
Wahlen nicht selten um 20 – 25 
%.

Die in Powervote registrierte 
Wahlbeteiligung lag zum Teil 
nur knapp über 50 Prozent der 

anwesenden Parteimitglieder.

Ursache waren vermutlich massive Störungen aufgrund von Über-
tragungsproblemen der Funkstrecke und Ausfallerscheinungen 
aufgrund unzureichenden Batterieladezustands der Geräte. Diese 
Unzulänglichkeiten sollten sich später nach der wiederholten und 
genaueren Analyse als systemimmanent herausstellen.

Landesparteitag Bayern, 19.10.2014

Bei einem Test der Geräte vor dem Landesparteitag stellte das 
Organisations-Team die schwerwiegenden Mängel des Systems 
fest und lehnte eine Verwendung der Geräte aufgrund folgender 
Unzulänglichkeiten ab:

•	 Fehlende Überprüfbarkeit der Stimmabgabe

•	 Fehlende Ladezustandsanzeige

Unzureichende Reichweite/Sendeleistung der Geräte

Landesparteitag Hessen, 15.11.2014

Meine Stellungnahme mit der dringenden Warnung vor einem 
Einsatz der Powervote-Geräte hatte ich am 12./13.11.2014 an den 
Bundesvorstand, die Bundesgeschäftsführung und den (damaligen) 
Landesvorsitzenden Hessens gesandt. Eine Antwort habe ich nie 
erhalten. Aus Vorsicht hatte man aber offensichtlich einen Mitar-
beiter der Firma Powervote zur Unterstützung des Parteitags enga-
giert. Da ich meine Stellungnahme aufgrund der ausbleibenden Ant-
worten der Vorstände an einige Kreisvorstände zur Information u 
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Diese Zeitung ist als externes Kommunikations- 
medium der AfD Kreisverbände zu den Bürgern gedacht. 
Es gibt eine große Anzahl an Mitbürgern, die sich nicht 
permanent im Internet aufhalten und informieren. Um 
die Inhalte der AfD breiter und effektiver unter das Volk 
zu bringen, ist es erforderlich, dies auch auf traditionel-
le Weise, mit einer Zeitung zu tun. Die Zeitung eignet sich 
sehr gut als „Träger” für Ihre regionalen Infoblätter oder  
Flyer mit Veranstaltungshinweisen.

Die AfD-Bürgerzeitung

Politische Aufklärung zu den Themen der Alternative 
für Deutschland (AfD). Nutzen Sie diese Zeitung zur 
Information vor allem bei älteren Mitbürgern, zur Gewin-
nung von neuen Mitgliedern und zur Spendenakquise.
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Familien muss mehr Freiheit, Verantwortung und Entlastung gegeben werden
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Die Sonderziehungsrechte (SZR) 
des Internationalen Währungsfond (IWF)

Fachkräftemangel – bei Einbrechern 

erfolgreich bekämpft 

Hoteliers, Reedereien und Gemeinden 

profitieren von der Asylwelle

Deutschland hat seit Jahrzehnten zu wenige Kinder. Die 

Geburtenraten haben sich seit 1965 auf 675.000 Geburten pro 

Jahr halbiert. Die aktuelle Familienpolitik beschränkt sich indes 

auf die Frage, wie Kinder effizient um die Berufstätigkeit möglichst 

beider Eltern „herumorganisiert“ werden können. 

Auch jetzt im Bundestag verkennen die Altparteien, aus Inkom-

petenz oder aus Mutlosigkeit, die eigentlichen Probleme. Familien 

werden durch die Umverteilungspolitik zuerst als Empfänger sozi-

aler Leistungen betrachtet. Dabei gerät völlig aus dem Blick, dass 

vor allem sie es sind, die diese Sozialleistungen in Höhe von rund 

400 Milliarden Euro pro Jahr finanzieren. – Die etablierten Parteien 

haben aus unterschiedlichen Gründen versäumt, sich mit dem  

wachsenden Kindermangel auseinanderzusetzen. Sie verkaufen 

uns diesen euphemistisch als demografischen Wandel. Eine über

alterte Gesellschaft ist aber, nicht nur ökonomisch, sondern auch 

psychologisch ein Auslaufmodell.

Als Alternative für Deutschland haben wir die Aufgabe, hier die 

Weichen neu zu stellen. Ein Bekenntnis zu unserem Land, unserer 

Nation und unserer Kultur ist nur mit einer zukunftsweisenden 

Bevölkerungspolitik, als ein Aspekt der Familienpolitik, sinnvoll. 

Bereits im AfD-Wahlprogramm von 2013 konstatieren wir, dass 

Deutschland mehr Kinder braucht – nicht nur, um unsere Sozial-

systeme zu stabilisieren, sondern vor allem, weil eine jüngere Ge-

sellschaft ein Garant für die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft ins

Mut zu Kindern

Polifakt
Eltern muss ermöglicht werden,  

aus eigener Kraft und  
finanzieller Leistungsfähigkeit  

Lebensentscheidungen für sich  
und ihre Kinder zu treffen. 

Themen auf 20 Seiten:
• Familie
• Flüchtlinge & Asyl
• Kriminalität
• Windenergie
• IWF
• und weitere

t gesandt hatte, erhoben sich am Parteitag kritische Stimmen 
bezüglich des Einsatzes des Wahlgerätes. Seitens des Tagungs-
leiters, Bernd Kölmel, wurde diese Kritik jedoch als haltlos und 
quertreibend abqualifiziert. Aufgrund des Unmutes in der Mit-
gliedschaft sollte eine Probeabstimmung die Verwendbarkeit des 
Systems beweisen. Mehrere Versuche von Test-Abstimmungen 
und der Austausch einer großen Zahl offensichtlich defekter Ge-
räte zeigten jedoch vor allem die Untauglichkeit des Systems. 
Schließlich erzwangen die Mitglieder per Parteitagsbeschluss das 
Einlenken des Tagungspräsidiums. Die elektronischen Wahlgeräte 
wurden eingesammelt und es erfolgte die Wahl per Stimmzettel 
(die übrigens – obwohl im direkten Anschluss an die Powervote-
Testwahl – eine deutlich abweichende Teilnehmerquote auswies).

Beharrlichkeit der Unvernunft

Die Entscheidungsträger der Partei ließen sich durch solche klei-
nen Rückschläge nicht entmutigen. Eine weitere Veröffentlichung 
einer um die ernüchternden oben genannten Praxis-Beispiele er-
gänzte Stellungnahme rief keineswegs Dankbarkeit bezüglich der 
Warnung vor der Fehlerhaftigkeit des Systems hervor.

Warum sollte man sich auch von den Erfahrungen anderer Par-
teien, dem Urteil eines Verfassungsgerichts oder gar den Einwen-
dungen eines widerspenstigen AfD-Funktionärs die Stimmung ver-
miesen lassen?

Der Tagungsleiter des oben beschriebenen LPT Hessen und Lan-
desvorsitzende Baden-Württembergs beschwerte sich am 27. 
Januar 2015 per E-Mail über die Stellungnahme mit den Worten 
„Was soll denn das?“.

Ein anderer Landesvorsitzender brillierte in einer E-Mail vom 
15.01.2015 mit folgender Sachanalyse:

„Tut mir leid völliger Quatsch (meine persönliche Meinung)

Selbst wenn 10 Prozent der Geräte nicht übermitteln und defekt 
sind, dann ist das Ergebnis immer noch richtig. Weil statistisch gese-
hen die Grundgesamtheit bei 3000 Menschen groß genug ist!

Und wir machen keine Aufstellungsversammlung (hier hat uns der 
Bundeswahlleiter die Nutzung untersagt) sondern einen Parteitag! 
Soll ihn halt jemand anfechten vor dem Bundesschiedsgericht… ich 
lach mich tot!“

Ich lege mich fest: Jeder, der die elektronischen Abstimmgeräte  
verhindern will, will den Bundesparteitag platzen lassen und ist ein 
U-Boot!“

 

Werner Meier

Landesvorstand Bayern
Schriftführer Bundessatzungskommission
Stellvertr. Sprecher des Landesfachausschuss Recht und Inneres


